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Bezirksvertretung Münster-Mitte 
AFM/0002/2021 – Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
 
Betr. Luftfilter in Grundschulen des Stadtbezirks 
 
 
Zu Frage 1: 
Nein, es besteht noch keine Vollausstattung der Grundschulen im Stadtbezirk Münster-Mitte 
für alle nach den Förderrichtlinien förderfähigen Räume. Die im Herbst 2020 durchgeführte 
Bedarfsabfrage auf der Grundlage der Kriterien des Umweltbundesamtes für „nicht ausrei-
chen zu belüftende Räume“ hat einen von den Schulleitungen Bedarf von 300 Geräten erge-
ben, die noch im November / Dezember 2020 ausgeliefert wurden.  
In einer zweiten Abfrage im März 2021 ebenfalls auf Basis der Förderrichtlinien sind u.a. von 
der Martin-Luther-Grundschule Geräte nachgemeldet worden. Ein Vergabeverfahren konnte 
allerdings erst mit dem Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung durchgeführt werden, der 
am 16.08.2021 vorlag. Die Ausstattung der Schulen ist für 41./42. KW 2021 vorgesehen. 
 
Zu Frage 2: 
Die Verwaltung geht davon aus, dass die Geräte bestimmungsgemäß eingesetzt werden. 
Überzählige Geräte aus der bisherigen Ausstattung, die nach Meldungen der Schulen nicht 
eingesetzt wurden, sind Schulen zur Verfügung gestellt worden, die zusätzliche Bedarfe 
nachgemeldet haben. 
 
Zu Frage 3: 
Alle Geräte sind mit entsprechenden Bedienungsanleitungen für die Einstellung des Volu-
menstroms ausgeliefert worden; eine gesonderte Unterweisung war deshalb nicht erforder-
lich. Ergänzend dazu hat die Herstellerfirma auf Bitten der Verwaltung eine auf die spezifi-
schen Bedarfe von Unterrichtsräumen zugeschnittene Anleitung zum einzustellenden erfor-
derlichen Volumenstrom erstellt. Sie ist allen Schulen, die mit den Geräten ausgestattet sind 
zugegangen. 
 
Zu Frage 4: 
s. zu Frage 2: 
 
Zu Frage 5: 
Mit der jeweiligen Bedarfsabfrage sind den Schulleitungen zur Einschätzung der Belüftungs-
situation der Räume mit Blick auf Förderfähigkeit durch das Land die Kriterien des Umwelt-
bundesamtes übermittelt worden.  
 
Zu Frage 6: 
Antworten von 51: 
Eine Fördermöglichkeit für Kitas gibt es erst mit der neuen Förderrichtlinie vom 24.08.2021. 
Eine bereits zuvor durchgeführte Abfrage in den städt. Kitas hatte ergeben, dass die aller-
meisten Räume gut belüftet werden können. Zurzeit wird geprüft, in welchen - auch gut be-
lüftbaren - Räumen mobile Raumluftfilter sinnvoll sein könnten. Bei entsprechender Be-
schlussfassung könnten sich die Ausschreibung und die Beschaffung der Geräte anschlie-
ßen. In diesem Zusammenhang würden auch die Förderanträge für unzureichend belüftete 
Räume gestellt. Die Untersuchung, welche Räume mit welchen Geräten ausgestattet werden 
können, ist noch nicht abgeschlossen. Wegen der sehr unterschiedlichen Größe der Räume 



und der vom Schulbereich stark abweichenden Sicherheitsanforderungen (Aufsicht beim Lüf-
ten; Sicherheit der Kinder „vor den Luftfiltern“ im Kitaalltag  u.a.m.) im Kitabereich gestaltet 
sich die Angelegenheit anspruchsvoll.  
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